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Beschlussvorlage

Federführend:
Amt für Bau und Liegenschaften

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Verfasser:
FBL:

2024/MC/088
öffentlich
15.08.2024
Herr R. Jennerjahn
Herr A. Harpeng

Beschluss zur Billigung des Vorentwurfes und zur frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung für die Satzung über die 5. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 9 "Koesters Eck" der Stadt Malchin
Behandlung Termin Beratungsfolge
Öffentlich 02.09.2024 Bauausschuss der Stadt Malchin
Nichtöffentlich 17.09.2024 Hauptausschuss der Stadt Malchin
Öffentlich 16.10.2024 Stadtvertretung der Stadt Malchin

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung Malchin billigt den vorliegenden Vorentwurf der Satzung über die 5. 
Änderung des  Bebauungsplanes Nr. 9 „Koesters Eck“ der Stadt Malchin  bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B) einschließlich der 
Begründung und beschließt die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung. 

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB soll als öffentliche 
Auslegung des Vorentwurfes der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Koesters Eck“  
der Stadt Malchin einschließlich der Begründung  während der Dienst- und Öffnungszeiten 
im Rathaus der Stadt Malchin erfolgen. Außerdem werden die Unterlagen auf der 
Internetseite der Stadt Malchin  und über ein zentrales Internetportal des Landes 
veröffentlicht. 
 
Gemäß § 4 Abs. 1 i.V.m. § 4 a Abs. 2 BauGB sind parallel zur frühzeitigen Öffentlichkeits-
beteiligung die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich 
durch die Planung berührt werden kann, zu beteiligen. 

Sach- und Rechtslage:
§ 22 KV M-V
§§ 2 – 4 BauGB

Die Stadtvertretung hat mit Beschluss 2022/MC/078 vom 05.10.2022 das 
Bauleitplanverfahren zur Aufstellung der Satzung über die 5. Änderung des  
Bebauungsplanes Nr. 9 „Koesters Eck“  der Stadt Malchin eingeleitet. 

Finanzielle Auswirkungen:
Die Kosten für das Bauleitplanverfahren trägt die Stadt Malchin sowie private 
Vorhabenträger gemäß städtebaulichem Vertrag vom 15.08.2022.  Die entsprechenden 
finanziellen Mittel sind im Haushalt unter dem Sachkonto 5.4.1.00/562550 eingestellt. 

Anlagen:
Planzeichnung zum Vorentwurf 
Begründung zum Vorentwurf 
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5. Änderung des Bebauungsplanes
Nr. 9 "Kösters Eck"

PAB Architekten kontakt@pab-arch.de
Regierungsstraße 58 Erfurt 99084

09.10.24

M 1:1000

Verfasser: NP

VERFAHRENSVERMERKE
1. Die Einleitung des Verfahrens zur 5. Änderung des B-Planes Nr. 9 wurde durch die Stadtvertretung Malchin am
.................. beschlossen. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte am .................. im 
amtlichen Mitteilungsblatt "Malchiner Generalanzeiger".

Malchin, den ............................. ...............................
 (Bürgermeister)

2. Die für die Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 20 LPlG M-V und Anzeigeerlass mit
Schreiben vom .................. über die 5. Änderung des B-Planes Nr. 9 informiert worden.

Malchin, den ............................. ...............................
 (Bürgermeister)

3. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träager öffentlicher Belange sind im Rahmen der
frühzeitigen Behördenbeteiligung mit Schreiben vom .................. über die 5. Änderung des B-Planes Nr. 9 unterrichtet 
und zur Äußerung aufgefordert worden.

Malchin, den ............................. ...............................
 (Bürgermeister)

4. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB ist durch öffentlichen Auslegung des Vorentwurfs
der 5. Änderung des B-Plans Nr. 9 und der Begründung vom .................. bis zum .................. während folgender Zeiten 
im Rathaus der Stadt Malchin durchgeführt worden:
- montags 08.30 bis 11.30 Uhr und 13.00 bis 16.30 Uhr, - dienstags 08.30 bis 11.30 Uhr und 13.00 bis 17.30 Uhr,
- mittwochs 08.30 bis 11.30 Uhr und 13.00 bis 16.00 Uhr, - donnerstags 08.30 bis 11.30 Uhr und 13.00 bis 16.30 Uhr,
- freitags 08.30 bis 11.30 Uhr.
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Bedenken und Anregungen während der Auslegungsfrist
von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden können, im amtlichen
Mitteilungsblatt "Malchiner Generalanzeiger" am .................. ortsüblich bekanntgemacht worden.

Malchin, den ............................. ...............................
 (Bürgermeister)

5. Die Stadtvertretung Malchin hat am .................. den Entwurf der 5. Änderung des B-Planes Nr. 9 beschlossen und 
die Begründung mit dem Umweltbericht gebilligt.

Malchin, den ............................. ...............................
 (Bürgermeister)

6. Die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB ist durch öffentlichen Auslegung des Entwurfs der 5. Änderung
des B-Planes Nr. 9 und der Begründung vom .................. bis zum .................. während der im Verfahrensvermerk Nr. 5 
genannten Zeiten im Rathaus der Stadt Malchin durchgeführt worden. Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, 
dass Bedenken und Anregungen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift 
vorgebracht werden können, im amtlichen Mitteilungsblatt "Malchiner Generalanzeiger" am .................. ortsüblich 
bekanntgemacht worden.

Malchin, den ............................. ...............................
 (Bürgermeister)

7. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind mit Schreiben vom
.................. zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden.

Malchin, den ............................. ...............................
 (Bürgermeister)

8. Die Stadtvertretung Malchin hat die vorgebrachten Bedenken und Anregungen der Öffentlichkeit sowie die
Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am .................................. geprüft. Das 
Ergebnis der Abwägung ist mit Schreiben vom ...................................... mitgeteilt worden.

Malchin, den ............................. ...............................
 (Bürgemeister)

9. Der katastermäßige Bestand am .............................. wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich der 
lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob erfolgte, da die 
rechtsverbindliche Flurkarte im Maßstab 1: .................... vorliegt. Regressansprüche können nicht abgeleitet werden.

Neubrandenburg, den ........................... .................................
(LK Meckl. Seenplatte, Kataster- und Vermessungsamt)

10. Die 5. Änderung des B-Planes Nr. 9 wurde am ................................... von der Stadtvertretung Malchin beschlossen. 
Die Begründung mit dem Umweltbericht wurde mit Beschluss der Stadtvertretung Malchin vom ......................... gebilligt.

Malchin, den ............................. ...............................
 (Bürgermeister)

11. Die Genehmigung der 5. Änderung des B-Planes Nr. 9, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text
(Teil B), wurde mit Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde vom ...................................
Az.: .............................................. erteilt.

Malchin, den .............................. ...............................
 (Bürgermeister)

12. Die 5. Änderung des B-Planes Nr. 9, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), wird hiermit
ausgefertigt.

Malchin, den ................................ ...............................
 (Bürgermeister)

13. Die Erteilung der Genehmigung der 5. Änderung des B-Planes Nr. 9 sowie die Stelle, bei der der Plan auf Dauer
während der Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, sind
am ........................................ im amtlichen Mitteilungsblatt "Malchiner Generalanzeiger" ortsüblich bekanntgemacht 
worden. In der Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formenvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 215 Abs. 2 BauGB, § 5 Abs. 5 KV M-V) und weiter auf 
Fälligkeit und Erlöschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) hingewiesen worden. Die 5. Änderung des 
B-Planes Nr. 9 ist mit Ablauf des ....................................... in Kraft getreten.

Malchin, den ............................ ...............................
 (Bürgermeister)

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN TEIL B
1. Art und Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-21a BauNVO)

1.1 In den Mischgebieten MI1, MI2 sind gem. § 6 Abs. 2 BauNVO zulässig:
Pkt. 1-4 Gewerbebetriebe, Geschäfts-, Bürogebäude, aber auch Wohngebäude. Der Gewerbeanteil muss überwiegen. 
Nach § 1 Abs. 5 BauNVO sind alle Nutzungen im Sinne von § 6 Abs. 2 BauNVO, Pkt. 5-8 sowie Einzelhandelsbetriebe 
ausgeschlossen. 
Die GRZ wird auf 0,4 (MI1) und 0,6 (MI2) festgesetzt. Es sind 2 Vollgeschosse zulässig. 
Die Höhe der baulichen Anlagen wird auf eine Firsthöhe von 9,5 m über der Oberkante des vorhandenen Terrains, 
gemessen von der Oberkante der Mitte der nächstgelegenen Straße begrenzt (§ 16 BauNVO). 

1.2 Im Mischgebiet MI3 sind zulässig: Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude, Einzelhandelsbetriebe, Schank- 
und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen 
sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke und Vergnügungsstätten im Sinne des § 4 a 
Abs. 3 Nr. 2 BauNVO. Nach § 1 Abs. 5 BauNVO werden folgende Nutzungen im Sinne von § 6 Abs. 2 BauNVO 
ausgeschlossen: Gartenbaubetriebe und Tankstellen. Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO sind in
den Teilen des Gebietes anzusiedeln, die überwiegend gewerblich genutzt werden.
Vergnügungsstätten im Sinne des § 4a Abs. 3 Nr. 2 BauNVO sind in den Teilen des Gebietes anzusiedeln, die überwiegend 
gewerblich genutzt werden. Die Ausnahmen im Sinne von § 6 Abs. 3 sind im Mischgebiet nicht zulässig.
Die GRZ wie folgt festgesetzt: GRZ 0,4. Es sind 2 Vollgeschosse zulässig. Die Höhe der baulichen Anlagen in MI3 wird auf 
eine Firsthöhe von 12 m über der Oberkante des vorhandenen Terrains, gemessen von der Oberkante der Mitte der 
nächstgelegenen Straße begrenzt (§ 16 BauNVO).
Gebäude sind mit einer Höhe der Oberkante des Rohfußbodens von mindestens 1,55 m ü. HN zu errichten.

1.3 Im Mischgebiet MI4 sind gem. § 6 Abs. 2 BauNVO zulässig: Gebäude mit Wohnnutzung, Ferienwohungen, 
Gebäude für Betriebspersonal, Geschäfts- und Bürogebäude, Einzelhandelsbetriebe, sonstige Gewerbebetriebe.
Nach § 1 Abs. 5 BauNVO werden folgende Nutzungen im Sinne von § 6 Abs. 2 BauNVO ausgeschlossen: 
Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewerbes sowie alle Nutzungen gem. § 6 Abs. 2 BauNVO Pkt. 5-8.
Die GRZ wird auf 0,2 festgesetzt. Es sind 2 Vollgeschosse zulässig.
Die Höhe der baulichen Anlagen wird auf eine Firsthöhe von 8,5 m über der Oberkante des vorhandenen Terrains, 
gemessen von der Oberkante der Mitte der nächstgelegenen Straße begrenzt (§ 16 BauNVO). 
Das im Osten befindliche ehemalige Stellwerksgebäude steht unter Denkmalschutz. 

1.4 Im Allgemeinen Wohngebiet WA1 sind Wohngebäude sowie nicht störendes Gewerbe zulässig. Nach § 1 Abs. 5 
BauNVO werden alle anderen Nutzungen ausgeschlossen. Die GRZ wird auf 0,4 festgesetzt. Es sind 2 Vollgeschosse 
zulässig.  Die Höhe der baulichen Anlagen wird auf eine Firsthöhe von 12 m über der Oberkante des vorhandenen Terrains, 
gemessen von der Oberkante der Mitte der nächstgelegenen Straße begrenzt (§ 16 BauNVO). 

1.5 Das Wohngebiet WA2a „Floating Homes“ dient der Errichtung von Ferien- oder Wohnhäusern als 
Einfamilienhäuser im Wasser. Dazu wird ein neues Wasserbecken zum Peenekanal angelegt. Zulässig sind:
- Schwimmende Ferien- oder Wohnhäuser, die über eine Steganlage fest mit dem Ufer verbunden sind
- den Schwimmenden Ferien- oder Wohnhäuser zugeordnete Anlegestellen       - die Stellplätze sind den Gebäuden
zugeordnet.
Abweichende bauliche Maßnahmen sind nicht zulässig.  Die maximale Gesamtgrundfläche beträgt 1440 m² (12
Einzelhäuser á 120 m² Grundfläche).  Der Mindestabstand zwischen den Einzelhäusern beträgt 5 m.
Es sind 2 Vollgeschosse zulässig. Die Höhe der baulichen Anlagen wird auf eine Firsthöhe von 7,50 m, gemessen ab
Oberkante Schwimmplattform, begrenzt (§ 16 BauNVO).

Alternativ: Wohngebiet WA2b Ferienpark mit Eventübernachtung
Das Wohngebiet WA2b „Ferienpark mit Eventübernachtung“ dient der Schaffung eines touristischen Angebots, das 
Übernachtungsmöglichkeiten mit einem besonderen Erlebnischarakter kombiniert. Ziel ist es, ein innovatives 
Beherbergungskonzept zu realisieren, das sich von traditionellen Unterkünften abhebt und sowohl Familien, Paare als auch 
Gruppen anspricht, die nach einzigartigen Übernachtungserfahrungen suchen. Vorstellbar sind thematisch gestaltete 
Unterkünfte und zugehörige Nebennutzungseinheiten. (Ferienhäuser, Glamping-Zelte, Baumhäuser, Tiny Houses, oä.)

1.6 In den Sondergebiet SO 1 und SO2 „Bootshäuser“ sind gem. § 11 Abs. 2 BauNVO Gebäude zulässig, die dem 
Unterstellen von Booten für den Wassersport dienen (Bootshäuser, Bootsschuppen). Zusätzlich zulässig ist in den 
Gebäuden der vorübergehende Aufenthalt von Personen zum Zwecke der Erholung.
Nach § 1 Abs. 5 BauNVO werden alle anderen Nutzungen ausgeschlossen.
Die maximale Gesamtgrundfläche beträgt im Teilgebiet SO1 2800 m² und im Teilgebiet SO2 900 m². Es ist 1 Vollgeschoss 
zulässig.  Als Dachform sind im Teilgebiet SO1 Sattel- und Pultdächer mit einer Dachneigung von 3-45° Pultdächer zulässig. 

ZEICHENERKLÄRUNG (nur für die Darstellung der 5. Änderung des B-Planes Nr. 9)

Art und Maß der baulichen Nutzung (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1-11 und § 16 BauNVO)

Wohnbauflächen

Mischgebiete

Sonstiges Sondergebiet

 GRZ 0,8 Grundflächenzahl

 II Zahl der Vollgeschosse

FH max. 9,5 m  Höhe baulicher Anlagen in m als Höchstmaß (maximale Firsthöhe über Oberkante der anliegenden Straße, 
Bezug: mittlere Straßenhöhe) z.B. 9,5 m

Bauweise und Baugrenzen (§9  Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

o offene Bauweise (§22 BauNVO)

Einzelhäuser

SD, WD, PD Sattel-, Walm-, Krüppelwalm-,Pultdach mit Dachneigung (§9 Abs. 4 BauGB i.V.m.  86 LBauO M-V)

25° - 45°
Verkehrsfläche (§9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Wanderweg

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung (Öffentliche Parkfläche (P) , Verkehrsberuhigter Bereich (V), 
Fußgängerbereich (Fußgänger))

Einbahnstraße

Hauptversorgungsleitungen (§9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

unterirdische Stromleitungen

unterirdische Gasleitungen

unterirdische Schmutzwasserleitungen

unterirdische Trinkwasserleitungen

unteridische Regenwasserleitungen

Grünflächen (§9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB) + Flächen für die Landwirtschaft 
und Wald (§5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4, §9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)

Grünfläche (mit öffentlicher Nutzung: "öffentlich", mit privater Nutzung: "privat")

Dauerkleingärten

Parkanlagen

Spielplatz

Flächen für Wald

Flächen für die Landwirtschaft

Planungen, Nutzungen Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft (§§ 9 Abs. 1 Nr. 20 , 25 und Abs. 6 BauGB)

Bestandsbäume

Anpflanzungen von Bäumen

Bestandsangaben

Bestandsgebäude

Wasserfläche

Vogelschutzgebiet

Flächen belastet durch umweltgefährdende Stoffe

Überschwemmungsgebiet

Flurgrenze

Böschungslinie 

Regelung für die Stadterhaltung und für den Denkmalschutz

Bebauung unter Denkmalschutz

Maßnahmen zum Schutz von Naturgewalten

Spundwand Bestand 

Spundwand Neu

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des B-Plans (§9 Abs. 7 BauGB)

künftig fortfallendes Gebäude

WA

MI

SO

W W

D

Quelle: https://www.geoportal-mv.de/portal/ Stand 28.05.2024

Im Teilgebiet SO2 sind Pultdächer mit einer Dachneigung von 5-20° zulässig.
In den Teilgebieten SO 1 und SO 2 ist eine Höhe der baulichen Anlagen/ Firsthöhe von 9 m über der Oberkante des 
vorhandenen Terrains, gemessen von der Oberkante der Mitte der nächstgelegenen Straße, als Höchstmaß zulässig (§ 16 
BauNVO). Im Sondergebiet SO1B „Bootstrailer-Parkplatz" entsteht ein Parkplatz für Bootstrailer mit partieller 
Überdachung. Es ist ein 1 Vollgeschoss zulässig mit einer Grundfläche von gesamt maximal 800 m², aufteilbar auf mehrere 
Baukörper. Es sind Pultdächer mit einer Neigung von 3 bis 5 Grad zulässig. 

1.7 Im Sondergebiet SO3 „Sportboothafen“ wird ein neues Hafenbecken zum Peenekanal angelegt. Dieser Hafen 
soll weitestgehend naturbelassen sein und Platz für fünf Hausboote bieten. Weitere bauliche Maßnahmen sind nicht 
zulässig.

1.8 Im Sondergebiet SO4 „Gastronomie“ sind gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO Schank- und Speisewirtschaften zulässig. 
Andere Nutzungen werden für dieses Teilgebiet ausgeschlossen.
Die GRZ wird auf 0,5 festgesetzt. Es ist 1 Vollgeschoss zulässig.
Als Dachform sind Sattel-, Pult, und Walmdächer mit einer Dachneigung von 20-30° zulässig.

1.9 Im Sondergebiet SO5 „Maritimes Gewerbe/ Ferienwohnungen/ Wohnungen“ sind gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO 
gewerbliche Nutzungen im Bereich Wassersport und Wassertouristik zulässig (z.B. Bootsverleih, Wassersportschulen und 
Wassersportclubs, Bootswartung und -reparatur, Bootstourismus). Ebenso sind Wohnungen und Ferienwohnungen zulässig.
Nach § 1 Abs. 5 BauNVO werden alle anderen Nutzungen ausgeschlossen.
Die GRZ wird auf 0,3 festgesetzt. Es sind 2 Vollgeschosse zulässig. 

1.10 Im Sondergebiet SO6 „Maritimes Gewerbe“ sind gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO gewerbliche Nutzungen im Bereich 
Wassersport und Wassertouristik zulässig (z.B. Bootsverleih, Wassersportschulen und Wassersportclubs, Bootswartung und 
-reparatur, Bootstourismus). Ebenso sind Ferienwohnungen, Wohnmobilstellplätze und Zeltplätze, wenn ein Zusammenhang
zum maritimen Gewerbe besteht, zulässig.
Nach § 1 Abs. 5 BauNVO werden alle anderen Nutzungen ausgeschlossen.
Die GRZ wird auf 0,3 festgesetzt. Es sind 2 Vollgeschosse zulässig.
Als Dachform sind Sattel-, Pult, und Walmdächer mit einer Dachneigung von 20-45° zulässig.

1.11 In den Sondergebieten SO7, SO9 „Gastronomie“ sind gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO Schank- und 
Speisewirtschaften zulässig. Zulässig sind ebenfalls die für die Errichtung und den Betrieb gastronomischer Einrichtungen 
notwendigen baulichen Anlagen sowie Wohnungen für Personal und Betriebsinhaber, die dem Gastronomiebetrieb 
zugeordnet und ihm gegenüber in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind.
Nach § 1 Abs. 5 BauNVO werden alle anderen Nutzungen ausgeschlossen.
Die GRZ wird auf 0,3 festgesetzt. Es sind 2 Vollgeschosse zulässig.
Die Höhe der baulichen Anlagen wird auf eine Firsthöhe von 9,5 m über der Oberkante des vorhandenen Terrains, 
gemessen von der Oberkante der Mitte der nächstgelegenen Straße begrenzt (§ 16 BauNVO). 

1.12 Im Sondergebiet SO8 „Touristische Beherbergung“ sind gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO zulässig: Gebäude die der 
Fremdenbeherbergung dienen, wie Hotels, Gästehäuser, Apartmenthäuser, Ferienhäuser einschließlich der dafür 
notwendigen baulichen Anlagen.
Nach § 1 Abs. 5 BauNVO werden alle anderen Nutzungen ausgeschlossen.
Die GRZ wird auf 0,7 festgesetzt. Es sind 3 Vollgeschosse zulässig.
Die Höhe der baulichen Anlagen wird auf eine Traufhöhe von 12,5 m über der Oberkante des vorhandenen Terrains, 
gemessen von der Oberkante der Mitte der nächstgelegenen Straße begrenzt (§ 16 BauNVO). 

1.13 Im Sondergebiet SO10 "Bootshäuser" sind gem. § 11 Abs. 2 BauNVO Gebäude zulässig, die dem Unterstellen 
von Booten für den Wassersport dienen (Bootshäuser, Bootsschuppen) sowie Bootsstege und Einrichtungen zur Entnahme 
von Booten aus dem Wasser mittels Hebe- oder Slipanlagen. Nach § 1 Abs. 5 BauNVO werden alle anderen Nutzungen 
ausgeschlossen. Als Dachform sind Satteldächer zulässig.
Die GRZ wird auf 0,8 festgesetzt. Es ist 1 Vollgeschoss zulässig.

1.14 Im Sondergebiet SO11 "Touristische Beherbergung" sind gem. § 11 Abs. 2 BauNVO zulässig: 
Wohnmobilstellplätze, einschließlich diesem Nutzungszweck dienender baulicher Anlagen. Ebenso sind Ferienhäuser 
zugelassen.
Nach § 1 Abs. 5 BauNVO werden alle anderen Nutzungen ausgeschlossen.
Die GRZ wird auf 0,2 festgesetzt. Es ist 1 Vollgeschoss zulässig.
Die Höhe der baulichen Anlagen wird auf eine Firsthöhe von 8,5 m über der Oberkante des vorhandenen Terrains, 
gemessen von der Oberkante der Mitte der nächstgelegenen Straße begrenzt (§ 16 BauNVO).

1.15 In den Dauerkleingärten ist je Kleingarten nur ein eingeschossiges Gartenhaus mit einer
Grundfläche von 24 qm und einem Dach mit einer Dachneigung von max. 25° zulässig.
Die Firsthöhe darf 3,0 m, gemessen von der Oberkante der Mitte der nächstgelegenen
Straße bzw. des nächstgelegenen Weges nicht überschreiten.

2. Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB)

2.1. In den Teilgebieten MI1, MI2, SO7 sind Garagen nur im ersten Vollgeschoß über Oberkante des nahegelegensten 
Straßenpunktes zulässig (§ 12 Abs. 4 BauNVO und § 16 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO). Garagen sind nur in den überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig (§ 12 Abs. 6 BauNVO). Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO, die nur dem 
Nutzungszweck der in dem Baugebiet liegenden Grundstücke dienen und der Eigenart des Baugebietes nicht 
widersprechen, sind nur in den überbaubaren Grundstücksflächen zulässig (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB und § 14 BauNVO).

2.2. In den Teilgebieten SO1, SO2, SO3, SO10, SO11 sind Nebengebäude im Sinne des § 14 BauNVO nicht zulässig (§ 
14 Abs. 1 BauNVO). Garagen und Carports sind unzulässig (§ 12 Abs. 6 BauNVO).

2.3. Im Sonstigen Sondergebiet SO 1 sind im Teilgebiet A je Bootshaus ein oder zwei Nebengebäude mit einer 
Grundfläche von zusammen max. 14 m² und im Teilgebiet B für die 26 Bootsstände jeweils ein Nebengebäude mit einer 
Grundfläche bis max. 10 m² zulässig (§ 14 Abs. 1 BauNVO). Garagen und Carports sind unzulässig (§ 12 Abs. 6 BauNVO), 
außer bereits bestehende. 
Auf dem unversiegelten Parkplatz für die Bootstrailer ist ein Baufeld zulässig für Witterungsschutz Überdachungen für die 
Bootstrailer. Die Grundflächenzahl beträgt 0,4. Das Niederschlagswasser der Überdachungen wird auf dem Grundstück 
selbst versickert oder dem Vorfluter zugeführt.

3. Öffentliche und private Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

3.1. Die privaten und öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung Parkanlage sind mit Rasenflächen, Wiesen, 
Bäumen, Sträuchern, Rad- und Fußwegen zu gestalten.

3.2. Auf den privaten Grünflächen, Zweckbestimmung Parkanlage, ist die Errichtung von baulichen Anlagen unzulässig. 
Die Flächen mit dem Gebot zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten.

3.3. Rechts und Links der Fußgängerbrücke über den Dahmer Kanal und des sich anschließenden Fußweges über den 
Dahmer Kanal dürfen innerhalb der westlich des Dahmer Kanals gelegenen öffentlichen Grünfläche, Zweckbestimmung 
Parkanlage, in einem Abstand bis zu 6,0 m zum Weg bzw. zur Brücke nur Pflanzen zur Begrünung verwendet werden, die 
eine Höhe von nicht mehr als 1,0 m erreichen.

4. Naturschutzrechtliche Vermeidungs-, Minderungs- und Ausgleichsmaßnahmen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

4.1. Rad- und/ oder Fußwege innerhalb öffentlicher Grünflächen sind mit wassergebundener Wegedecke auszuführen. 
Notwendige Pflasterungen sind bis max. 0,90 m Breite zulässig.

4.2. Der Abbruch von Gebäuden ist nur in den Zeiträumen durchzuführen, in denen keine Nutzung durch 
gebäudebesiedelnde Fledermaus- und Vogelarten zu erwarten ist, d. h. im Zeitraum von Oktober bis März.

4.3. Alle Baumaßnahmen sind außerhalb der Dämmerungs- und Nachtstunden durchzuführen.

4.4. Rodungen von Gehölzen und der Schnitt von Grasfluren mit Ausnahme von Zierrasen werden nur außerhalb der 
Brutzeiten von Vögeln durchgeführt, d. h. im Zeitraum von Oktober bis März.

4.5. Im nördlichen Randbereich des Plangeltungsbereiches oder am östlichen Rand der ehemaligen Deponie (östlich an 
den Plangeltungsbereich angrenzende Fläche) ist angrenzend an den Graben bzw. die Baumreihe ein mindestens 20 m 
breiter Streifen als Sukzessionsfläche dauerhaft zu erhalten.

4.6. Im Plangebiet sind an den im Teil A festgesetzten Standorten (Erschließungsstraße und Uferpromenade; 
Gemarkung Malchin, Flur 5, Flurstücke 137 und 149/10) 7 Winter-Linden (Tilia cordata) anzupflanzen.
Die Bäume sind als Hochstämme (Stammumfang 16-18 cm) mit Ballen zu pflanzen. Eine dreijährige Fertigstellungs- und 
Entwicklungspflege inkl. Bewässerung ist abzusichern. Ausgefallene Bäume sind mit derselben Baumart zu ersetzen. 
Geringfügige Abweichungen von den festgesetzten Standorten sind zulässig.

4.7. Von der Ökokontomaßnahme LRO-027 „Sandmagerrasen an der Nebel bei Kirch Rosin“ aus dem 
Kompensationsverzeichnis des Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V sind 5.538 m² Flächenäquivalente 
zu erwerben und abzubuchen. Ausgleichsmaßnahme Moor 270 ha groß. (Infos von Stadt Malchin folgen)

5. Anpflanzungen und Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Anpflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a, b BauGB)

5.1. Die mit Erhaltungsgebot festgesetzten Bäume sind zu erhalten, zu pflegen und bei Ausfall gleichwertig zu ersetzen. 
Bei Nachpflanzungen sind die Pflanzvorgaben der einschlägigen, aktuell gültigen DIN-Normen zu beachten. Beim 
Nachpflanzen ist eine Abweichung von bis zu 5 m zulässig. Während einer Bauphase sind die Bäume durch geeignete 
Maßnahmen entsprechend der einschlägigen, aktuell gültigen DIN-Normen zu schützen.

5.2. Die festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern sind mit standortgerechten Gehölzen zu 
bepflanzen. Die Flächen sind als geschlossene Pflanzungen anzulegen. Vorhandene standortgerechte Gehölze sind in die 
Neuanlage zu integrieren.

5.3. Für die anzupflanzenden Bäume sind nur die folgenden Baumarten zu verwenden:
- entlang des verkehrsberuhigten Bereiches am Pisedeer Damm: Tilia cordata 'Greenspire' (Winter-Linde) oder Quercus
robur (Stiel-Eiche),
- entlang der Straße in Ost-West-Richtung auf der Halbinsel Kösters Eck (Leinpfad): Fraxinus excelsior (Gemeine Esche)
oder Quercus robur (Stiel-Eiche) oder Tilia cordata 'Greenspire' (Winter-Linde) oder Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) 
oder Spitz-Ahorn (Acer platanoides),
- entlang der Straße in Nord-Süd-Richtung auf Kösters Eck: Gemeine Esche (Fraxinus excelsior).,
- in den festgesetzten streifenförmigen Abschirmungspflanzungen sind folgende Baumarten zu verwenden: Acer platanoides
(Spitz-Ahorn), Acer pseudoplatanus (Berg-Ahorn), Betula pendula (Hänge-Birke), Carpinus betulus (Hainbuche),
Fagus sylvatica (Rotbuche), Fraxinus excelsior (Gemeine Esche), Pinus sylvestris (Wald-Kiefer), Populus tremula
(Zitter-Pappel), Pyrus calleryana 'Chanticleer' (Stadtbirne), Quercus robur (Stiel- Eiche), Sorbus aucuparia (Vogelbeere),
Taxus baccata (Gewöhnliche Eibe), Tilia cordata (Winter-Linde), Tilia platyphyllos (Sommer-Linde), Prunus avium
(Vogel-Kirsche), Prunus cerasifera (Kirsch-Pflaume), Salix-Arten (Weide) und Alnus glutinosa (Schwarz-Erle).
- Für die anzupflanzenden Sträucher in den Hecken bzw. Strauchpflanzungen sind folgende Straucharten zu verwenden:
Cornus sanguinea (Hartriegel), Corylus avellana (Hasel), Euyonimus europaeus (Pfaffenhütchen), Ligustrum vulgare 
(Gemeiner Liguster), Lonicera xylosteum (Rote Heckenkirsche), Philadelphus coronarius (Europäischer Pfeifenstrauch), 
Prunus spinosa (Schlehe), Rhamnus cathartica (Kreuzdorn), Rosa canina (Gemeine Hecken-Rose), Sambucus nigra 
(Schwarzer Holunder), Salix caprea (Sal-Weide), Salix alba (Silber-Weide), Syringa vulgaris (Gewöhnlicher Flieder), 
Viburnum opulus (Gemeiner Schneeball).
- In den Baugebieten WA2, WA3, SO9 sind an den festgesetzten Standorten Bäume von einer der folgenden Arten bzw.
Sorten zu pflanzen: Tilia cordata 'Rancho' (Winter-Linde), Tilia cordata ' Roelvo' (Winter-Linde) oder Ulmus-Hybride 
'Dodoens' (Ulme). An den Erschließungsstraßen ist für alle festgesetzten Baumpflanzungen nur eine Art bzw. Sorte zu 
verwenden.
- An dem festgesetzten Standort MI2 für die Neupflanzung von Bäumen sind Winter-Linden (Tilia cordata) der Sorte
"Greenspire" zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Es sind Hochstämme, 3 x verpflanzt, mit einem Stammumfang von 
mindestens 16 - 18 cm und mit Ballen zu verwenden. Die Bäume sind mit einem Dreibock mit Gurtsicherung zu verankern 
und mit einer Drahtummantelung des Dreibocks gegen Wildverbiss sowie mit Spezialfarbe vor Sonnenbrand zu schützen.

5.4. Für die Anpflanzungen von Bäumen sind folgende Mindestgrößen zu verwenden:
- Einzelbäume, Baumgruppen, Allee-/Straßenbäume: Hochstämme, 3x verpflanzt, 18 - 20 cm Stammumfang, mit Ballen.

Für sonstige Gehölze sind Pflanzungen mit folgenden Mindestqualitäten vorzunehmen:
- Bäume: 3x verpflanzt, 16 - 18 cm Stammumfang, mit Ballen
- Sträucher: 2x verpflanzt, 60 - 100 cm Höhe.

5.5. Auf Stellplatzflächen sind je vier Stellplätze ein heimischer Laubbaum mit einem Stammumfang von 18 - 20 cm, 
gemessen in 1 m Höhe über der Bodenoberfläche zu pflanzen.

5.6. Die Baumstandorte sind in begründeten Fällen (Grundstückszufahrten, Leitungstrassen) ausnahms-weise 
geringfügig (bis 2,5 m) verschiebbar.

5.7. Im Wurzelbereich zu erhaltende Bäume (= Traufbereich + 1,5 m) sind dauerhafte Höhenver-änderungen unzulässig.

5.8. Bäume in befestigten Flächen sind mit einer Baumscheibe von mindestens 4 qm zu versehen, die als offene 
Vegetationsfläche anzulegen ist. Bei Grundstückseinfahrten ist ein Abstand von 4 m zu Bäumen einzuhalten. Bei daraus 
resultierender unzumutbarer Zufahrtssituation sind ausnahmsweise geringere Abstände und kleinere Baumscheiben 
zulässig.

5.9. Es sind Hochstämme, 3 x verpflanzt, mit einem Stammumfang von mindestens 14 - 16 cm und mit Ballen zu 
verwenden.

5.10. Die Baumstandorte sind in begründeten Fällen (Grundstückszufahrten, Leitungstrassen) ausnahmsweise geringfügig 
(bis 2,5 m) verschiebbar.

5.11. Bäume in befestigten Flächen sind mit einer Baumscheibe von mindestens 4 qm zu versehen, die als offene 
Vegetationsfläche anzulegen ist. Bei Grundstückseinfahrten ist ein Abstand von 4 m zu Bäumen einzuhalten. Bei daraus 
resultierender unzumutbarer Zufahrtssituation sind ausnahmsweise geringere Abstände und kleinere Baumscheiben 
zulässig.

5.12. Für alle angepflanzten Gehölze ist eine mindestens dreijährige Entwicklungspflege mit bedarfsweiser Bewässerung 
sicherzustellen.

5.13 Alle Sondergebiete müssen mindestens 30 % Grünfläche mit Baum- oder Staudenbewuchs erhalten.

6. Festsetzungen gemäß § 86 Landesbauordnung M-V

6.1. In den Sondergebieten SO1, SO2 ist für Außenfassaden nur die Verwendung von Holz als Baustoff zulässig. Im 
Sondergebiet SO 1 sind nur Schilfdächer zulässig.
In allen restlichen Baugebieten muss auf die örtlichen Gegebenheiten Rücksicht genommen werden, damit ein 
homogenes Bild erhalten bleibt. 
Das Dach und die Fassaden der Schutzhütten sind ausschließlich aus Holz zu errichten.

6.2. In allen festgesetzten Baugebieten sind Nebenanlagen und Garagen hinsichtlich der Gestaltung der 
Außenfassade, der Dachform und der Dacheindeckung den Hauptgebäuden anzupassen. Abweichungen sind bei 
Gründächern möglich.

6.3. In allen festgesetzten Baugebieten sind Sicht- und Windschutzwände, Veranden sowie Pergolen nur in 
naturfarbener Holzkonstruktion zulässig.

6.4. Mit Ausnahme des Sondergebietes SO7 sind in allen festgesetzten Baugebieten Einfriedungen entlang 
öffentlicher Verkehrsflächen nur gestattet als:
- lebende Hecke aus heimischen Laubgehölzen, wobei nur folgende Arten zu verwenden sind: Carpinus betulus
(Hainbuche), Crataegus monogyna (Eingriffliger Weißdorn), Fagus sylvatica (Rotbuche), Ligustrum vulgare
(Gewöhnlicher Liguster),
- Holzlattenzaun mit senkrecht stehenden Holzlatten,
- Drahtzäune als Einfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen sind nur in Verbindung mit lebenden Hecken
zulässig, wenn sie, gesehen von der angrenzenden Verkehrsfläche, hinter dieser angebracht werden und diese nicht
überragen. Die Höhe darf 1,5 m für lebende Hecken und 1,2 m für andere Einfriedungen nicht überschreiten.
Im Sondergebiet SO7 sind als Einfriedung nur lebende Hecken aus heimischen Laubgehölzen der vorgenannten Arten
zulässig. Die Höhe darf 0,9 m nicht überschreiten.

6.5. Zur Uferbefestigung sind im Plangeltungsbereich vorrangig natürliche Materialien zu verwenden.

6.6. Im Sonstigen Sondergebiet SO 1 ist für Außenfassaden nur die Verwendung von Holz als Baustoff zulässig.

6.7. Im Sonstigen Sondergebiet 1 sind im Teilgebiet A für die Bootshäuser nur Schilfdächer zulässig. Für die 
Bootsstände im Teilgebiet B und für alle Nebengebäude sind nur Schilfdächer und Dächer mit besandeter Dachpappe 
zulässig. Bei Gründächern sind Abweichungen der festgesetzten Dachmaterialien und Dachneigungen möglich. 
Dachgauben sind mit max. 1/3 Gesamtlänge der Trauflänge des Daches zulässig.

7. Gebäudehöhe (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 Abs. 1 BauNVO)

Als unterer Bezugspunkt der festgesetzten Firsthöhe gilt die mittlere Planungshöhe der Oberkante der angrenzenden 
Erschließungsstraße. Als oberer Bezugspunkt gilt: Die Firsthöhe entspricht der Oberkante der Dachhaut am höchsten 
Punkt des Daches. Bei Festsetzungen zur Höhe baulicher Anlagen ist ein Überschreiten dieser Höhenfestsetzungen 
durch technische Aufbauten wie Schornsteine oder Antennenanlagen zulässig.

8. Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 und Abs. 6 BauGB)

Die Fläche GF ist mit einem Geh- und Fahrrecht für das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Mecklenburgische Seenplatte zu belasten. Auf dieser Fläche ist ein mindestens 4,0 m breiter, befestigter Weg 
anzulegen. Das Geh- und Fahrrecht schließt die Einrichtung und den dauerhaften Betrieb einer Arbeitsfläche für die 
ordnungsgemäße Gewässerunterhaltung ein.

9. Bundeswasserstraßengesetz (§ 1 WaStrG )
Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes befindet sich eine Bundeswasserstraße.
Anlagen an den Ufern der Bundeswasserstraßen bedürfen einer strom- und schifffahrts-polizeilichen Genehmigung.
Anlagen und ortsfeste Anlagen aller Art dürfen weder durch ihre Ausgestaltung noch durch ihren Betrieb zu
Verwechslungen mit Schifffahrtszeichen Anlass geben, deren Wirkung beeinträchtigen, deren Betrieb behindern oder
die Schiffsführer durch Blendwirkungen, Spiegelungen oder anders Irre führen oder behindern.
Projekte von Beleuchtungsanlagen oder Leuchtreklamen, die von der Wasserstraße aus sichtbar sind, sind dem
Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund frühzeitig zur Stellungnahme / Genehmigung vorzulegen.

10. Festgesetzte Überschwemmungsgebiete (§ 9 Abs. 6a BauGB)
Die Bereiche innerhalb der Baufelder, die im festgelegten Überschwemmungsgebiet liegen, sind mit dem Planzeichen
"Umgrenzung der Flächen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen äußere Einwirkungen oder
bei denen besondere bauliche Sicherungsmaßnahmen gegen Naturgewalten erforderlich sind" gekennzeichnet worden.
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Gesetzliche Grundlagen 

• Raumordnungsgesetz (ROG) vom 22.12.2008 (BGBl. I S.2986), in der derzeit gültigen Fassung 

• Baugesetzbuch (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I, S. 3634), in der derzeit gültigen Fassung 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 21.11.2017 (BGBl. I, S. 3786), in der derzeit gültigen Fassung 

• Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991, S. 58), in der derzeit gültigen Fassung 

• Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) vom 15.10.2015, in der derzeit gültigen 

Fassung 

• Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 17.05.2013 (BGBI. I S. 1274), in der derzeit gültigen 

Fassung 

• Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (LWaG) vom 30. November 1992 (GVOBl. M-V S. 

669) GS Meckl.-Vorp. Gl. Nr. 753-2, zuletzt geändert ****  

•  Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Kommunalverfassung  Mecklenburg-

Vorpommern - KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Mai 2024 

• Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes 

(Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010*) 

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), in der derzeit gültigen Fassung 

• Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern - Text gilt seit 01.07.2012  

• Waldgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldgesetz - LWaldG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 

• Regionales Raumentwicklungsprogramm „Mecklenburger Seenplatte“ (RREP MS) von 2011 

(Aktualisierung vom 29.11.2021) 
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TEIL 1 – VORENTWURF BEGRÜNDUNG 
1 Allgemeine Grundlagen 

1.1 Geltungsbereich der Planung und Plangrundlage 

Das Gebiet der 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 9 „Koesters Eck befindet sich nördlich der Altstadt 

von Malchin am Dahmer Kanal (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Der Geltungsbereich der 5. 

Änderung des Bebauungsplanes (B-Plan) wird im Westen durch den Pisedeer Damm (Kreisstraße K 2), im 

Süden durch den Dahmer Kanal sowie im Norden und Osten durch zwei Gräben begrenzt (östlich: 

Fleetgraben). Das Planungsgebiet hat eine Größe von rund 4,2867 ha; es handelt sich um folgende 

Liegenschaften: 

Gemarkung Malchin 

Flur 3 Flurstück 4 (tlw.) 

Flur 5 Flurstücke: 123, 126, 127, 137, 141/1, 142/1 (alle tlw.), 144/1, 145/1 (tlw.), 146/1 (tlw.), 149/4, 

149/5, 149/6, 149/7, 149/8, 149/9, 149/10 (tlw.), 150/6 (tlw.) 

 

Der Planzeichnung ist die genaue Lage und Abgrenzung des Geltungsbereiches zu entnehmen. 

 



Die Planzeichnung basiert auf den Daten der digitalen Flurkarte, übermittelt 04 /2024 vom Kataster- 

und Vermessungsamt des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. 

Das Bauleitplanverfahren wird als Bebauungsplan im Sinne von § 30 Baugesetzbuch (BauGB) 

durchgeführt. Dies ist sinnvoll, da im Geltungsbereich der 5. Änderung verschiedene Baugebiete und 

die zugeordnete Erschließungsstraßen ausgewiesen werden, für die sich die Verantwortlichkeiten/ 

Bebauungsabsichten auf mehrere privaten Träger und die Stadt Malchin verteilen. 

1.2 Ausgangssituation, bisherige und neue Planung 

Mit der 5. Änderung des B-Planes Nr.9 "Kösters Eck" sollen die planerischen und baurechtlichen 

Voraussetzungen geschaffen werden, dass Gebiet touristisch weiter zu erschließen, umso die 

Möglichkeiten zu schaffen, touristischen Anbietern die wirtschaftliche Tätigkeit in dem, in der 

beiliegenden Karte dargestellten, Gebiet zu schaffen.  

Ausgangssituation sind hierbei der ursprüngliche B-Plan und die vorherigen vier Änderungen des B-

Plans, die bisher als Teilpläne existierten. Diese wurden im Rahmen der 5.Änderung nun alle in einem 

gemeinsame B-Plan Vorentwurf zusammengeführt. 

Dieser weitere Planungsabschnitt zur Verbesserung der touristischen Hafeninfrastruktur ist ein 

wichtiger Baustein, um zum einen das Potential des Standortes voll auszuschöpfen und zum anderen 

ein wichtiger Schritt zur Erlangung des Titels "Staatlich anerkannter Erholungsort" 

 
Zielstellung: 

• Entwicklung des gesamten Areals als touristisches Zentrum am Kummerower See 

• Überplanung des gesamten Areals auf Grund neuer (wirtschaftlicher) Interessen, Bedarfe 

und Entwicklungen im Bereich Infrastruktur und Gastronomie 

• Geordnete Koordinierung und Abstimmung der verschiedenen Aktivitäten und Vorhaben 

von möglichen Vorhabenträgern wie Ausweisung der Areale für Gastronomie und 

Ausweisung von Flächen für Hotel, Pensionen und maritimes Gewerbe 

• Anpassung der Bebauungsmöglichkeiten im Bereich "Wohnen" an heutige Anforderungen, 

insbesondere im Bereich Gestaltung der Gebäude wie Fassade, Dachform.... 

• Ausweisung von Flächen im Bereich der Kleingartenanlage "Am Kanal" für Wohnen 

und/oder Beherbergung (Pension/Fewo) oder Caravan 

• Verzahnung aller Interessen und Vorhaben 

• Verzahnung aller Interessen und Vorhaben, die sich aus den vergangenen vier B-

Planänderungen ergeben haben, hier insbesondere die Vorhaben der Familien Dahms und 

Tack, die bereits durch städtebauliche Verträge geregelt sind. 

 
Geplante Maßnahmen: 

• Sanierung der Uferbefestigung auf der nördlichen Kanalseite des Dahmer Kanal von 

Bahnübergang Piseder Damm bis auf Höhe der Hafenanlage "Säute Eck" mittels 

Stahlspundbohlen  



 

6 
 

• Anlage einer Fußgängerpromenade um den Dahmer Kanal, nördliche Seite vor den Gärten 

bis zum Bahnübergang Piseder Damm, dann parallel der Gleisanlagen der DB AG am 

Dahmer Kanal bis zum Bahnübergang "Koesters Eck"  

• Schaffung von ausreichend Parkflächen  

• Abriss des Bootsschuppen im Dahmer Kanal  

• Bau einer Fußgängerbrücke über den Dahmer Kanal  

• Verlängerung der Stahlspundwand im südlichen Bereich bis zur Einfahrt in den 

"Privathafen"  

• Erhöhung der Liegeplatzkapazitäten im städtischen Hafen  

• Ausbaggerung des Dahmer Kanal vom Piseder Damm bis zum Industriehafen  

• Erweiterung des Peenecafe um Ferienwohnungen und maritimen Gewerbe  

• Ausweisung von Flächen zum Bau von Ferienwohnungen und/oder eines Hotels bzw. 

Caravan-Stellplätzen  

• Ausweisung von Flächen zum Bau von gastronomischen Einrichtungen  

• Ausbau des derzeit unbefestigten Weges zu der Bootschuppenanlage "Säute Eck" 

Wortlaut aus Sitzung der Stadtvertretung der Stadt Malchin vom 05.10.2022 

1.3 Grundlagen 

Die Stadt Malchin verfügt über einen am 15. November 2017 durch den Landkreis Mecklenburgische 

Seenplatte genehmigten und seit dem 03. Dezember 2017 wirksamen Flächennutzungsplan. Seit dem 

28. März 2021 ist die 1. Änderung des Flächennutzungsplanes rechtswirksam. 

Die Festlegungen des F-Planes entsprechenden den Darstellungen der 4. Änderung des B-Planes Nr. 

9. 

Im Rahmen des Vorentwurfs zur 5. Änderung des B-Planes erfolgte bisher noch kein Vorentwurf zum 

Grünordnungsplan sowie eine Umweltprüfung und Umweltbericht. Diese Unterlagen erfordern 

derzeit nach aktuellem Planungsstand keine Änderung oder Anpassung. 

Bestandteile der Planungsunterlagen 4.Änderung B-Plan waren auch ein Artenschutzfachbeitrag 

(AFB, BERG 2014) und eine Ausbreitungsberechnung für Schall (ÖKO-CONTROL GMBH 2014).  

Die beiden Unterlagen erfordern derzeit keine Änderung oder Anpassung und besitzen nach wie vor 

Gültigkeit, insofern sich im Rahmen der 1. Öffentlichen Auslegung keine neuen Aspekte ergeben 

sollten. 

Gemäß der gutachterlichen Untersuchung der ÖKO-CONTROL GMBH (2014) im Rahmen der 4. 

Änderung ist die Ausweisung der Sondergebiete und der Mischgebiete nach Abwägung der 

Untersuchungsergebnisse möglich. 

In einer Entfernung von rund 2,2 km befindet sich in nordwestlicher Richtung das 1.520 ha große FFH-

Gebiet DE 2242-302 „Stauchmoräne nördlich von Remplin“. 



 

7 
 

Auf der östlichen Seite grenzt das 43.600 ha große EU-Vogelschutzgebiet DE 2242-401 

„Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See“ an den Plangeltungsbereich an. 

Es wurde im Rahmen der 4.Änderung geprüft, ob durch den B-Plan erhebliche Beeinträchtigungen 

der genannten Schutzgebiete verursacht werden können (FFH-Vorprüfung). Diese Vorprüfung ist 

Bestandteil der Begründung (vgl. Kap. 5) der 4.Änderung und ist derzeit noch gültig. 

Der an das Plangebiet angrenzende Dahmer Kanal und im weiteren Verlauf die Peene ab Malchin sind 

Gewässer I. Ordnung. Die Einteilung richtet sich nach der wasserwirtschaftlichen Bedeutung und 

Vorteilswirkung der Gewässer. Nach § 49 Landeswassergesetz M-V (LWaG M-V) ist der Dahmer Kanal 

damit Eigentum des Landes. Die Unterhaltung des Dahmer Kanals unterliegt, mit Ausnahme der 

Erhaltung der Schiffbarkeit, dem Land (§ 63 LWaG M-V). 

Die ganze Niederung zwischen Malchiner See und Kummerower See einschließlich des vom Rückstau 

betroffenen Bereiches der Ostpeene im Stadtgebiet von Malchin sind als überschwemmungs-

gefährdete Gebiete zu betrachten. In Umsetzung der EU-Hochwasserrisikomanagementrichtlinie 

(HWRM-RL) von 2007 wurden vom Land M-V Hochwassergefahrenkarten und 

Hochwasserrisikokarten erstellt.  

Diese Karten liegen auch für das Plangebiet vor, das zur Flussgebietseinheit Warnow/ Peene gehört, 

Die Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarten klassifizieren die zu erwartenden 

Hochwasserereignisse nach der Wahrscheinlichkeit ihres Eintretens. Im Land Mecklenburg-

Vorpommern wurden die folgenden Hochwasserszenarien für die Binnengewässer angewendet: 
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1.4 Baugebiete 

1.4.1 Mischgebiet MI 1 „Korrosionsschutz Tack“ 

• Keine Änderung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2 Mischgebiet MI 2 „Malerbetrieb Dahms“ 

• Keine Änderung 
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1.4.3 Mischgebiet MI 3 „Ferienwohnungen“ 

• Aufhebung Begrenzung der Dachformen 

• Verlängerung der Stahlspundwand bis zur Einfahrt in 

den "Privathafen"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.4 Mischgebiet MI 4 „Ehemaliges Bahngelände“ 

• Neu angelegtes Mischgebiet MI 4 

• Unter Denkmalschutz stehendes ehemaliges 

Stellwerk im Osten des Gebiets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.5 Wohngebiet WA1 

• Wohngebäude im Bestand 

• Anpassung angrenzender Wege + 

Verkehrsflächen  

• Ausfahrbare Poller auf östlicher 

Zufahrtstraße – Sperrung für Öffentlichen 

Verkehr 
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1.4.9 Wohngebiet „Floating Homes“ oder alternativ Ferienpark mit 
Eventübernachtung 
 

WA2a „Floating Homes“ 

• Erweiterung Planungsgebiet Richtung Osten 

• Rückbau Kleingartenanlage 

• Neue Wegeführung inklusive Zufahrt, Parkplätze und 

Fußgängerbereich 

• Anlegen öffentlicher Grünfläche im Süden 

• Anpflanzung neuer Bäume 

• Neu angelegtes Sondergebiet für „Floating Homes“  

• Aushub zur Erweiterung der Wasserfläche für die 

Stellfläche der „Floating Homes“ 

 

 

Alternativvorschlag: WA2b Ferienpark mit Eventübernachtung 

• Erweiterung Planungsgebiet Richtung Osten 

• Rückbau Kleingartenanlage 

• Neue Wegeführung inklusive Zufahrt, Parkplätze und 

Fußgängerbereich 

• Anlegen öffentlicher Grünfläche im Süden 

• Anpflanzung neuer Bäume 

• Neu angelegtes Sondergebiet als Ferienpark mit 

Eventübernachtung 
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1.4.6 Sondergebiet SO1 „Bootshäuser“ 

• Nördliche Erweiterung Sondergebiet um 

vorheriges Waldgebiet 

• Verlegung des Weges zu der Bootschuppenanlage 

"Säute Eck" 

 

1.4.6 Sondergebiet SO1B „Bootstrailer-Parkplatz“ 

• Entstehung Parkplatz für Bootstrailer, teilweise 

überdacht als Witterungsschutz 

 

 

 

1.4.7 Sondergebiet SO2 „Bootshäuser“ 

• Keine Änderung 

 

 

 

 

 

1.4.8 Sondergebiet SO3 „Wassersportgebiet“ 

• Neu angelegtes Sondergebiet in Absprache mit 

zukünftigen Betreiber - Herr Bremer 

• Entstehung naturbelassenen Hafen für Hausboote 

(keine Spundwand o.ä.) 

 

 



 

12 
 

1.4.10 Sondergebiet SO4 „Gastronomie“ 

• Anpassung angrenzende Wege + Verkehrsflächen  

• Anpassung Außengrenzen Sondergebiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.5 Sondergebiet SO 5 „Maritimes Gewerbe,   
 Wohnen und Ferienwohnungen“ 

• Neu angelegtes Mischgebiet MI5 

• Gewerbliche Nutzungen im Bereich Wassersport und 

Wassertouristik zulässig (z.B. Bootsverleih, 

Wassersportschulen und Wassersportclubs, 

Bootswartung und -reparatur, Bootstourismus) 

• Ebenso Ferienwohnungen zulässig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 
 

1.4.11 Sondergebiet SO6 „Maritimes 
Gewerbe“ 

• Anpassung Außengrenzen Sondergebiet 

• Neue Baugrenzen 

• Anpassung angrenzender Wege + 

Verkehrsflächen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.12 Sondergebiet SO7 „Gastronomie“ 

• Neu angelegtes Sondergebiet als 

Gastronomiefläche 

• Neue Wegeführung 

• Anlegen Spundwand 
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1.4.13 Sondergebiet SO8 „Touristische Beherbergung/ Hotel “ 

• Neu angelegtes Sondergebiet als Touristische 

Beherbergung 

• Anpassung angrenzender Wege + Verkehrsflächen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.14 Sondergebiet SO9 „Gastronomie“  

• Neu angelegtes Sondergebiet als Gastronomiefläche 

• Anpassung angrenzender Wege + Verkehrsflächen  

 

 

1.4.15 Sondergebiet SO10 „Bootsschuppen Slipanlage“ 

• Abriss Bootsschuppen  

• Neuerrichtung Slipanlage 

• Anpassung angrenzender Wege + Verkehrsflächen  

 

 

1.4.16 Sondergebiet SO11 „Touristische Beherbergung“ 

• Keine Änderung  
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1.5 Allgemeine Anpassungen außerhalb der ausgeschriebenen Planungsgebiete 
 

1.5.1. Gebiet Östlich von SO2, SO3 

• Neu angelegte Krananlage 

• Ausfahrbare Poller auf Zufahrtstraße – Sperrung für 

öffentlichen Verkehr 

 

 

 

 

 

 

1.5.2. Zwischen (Über) Dahmer Kanal und Bahntrasse 

Auf gesamtem Planungsgebiet verteilt 

• Sitzbänke + Mülleimer + Beleuchtung 

• Errichtung Stahlspundwand  

• Neuerrichtung 84 Parkplätze 

• Neu angelegte Einbahnstraße in Richtung Westen 

• Sitztreppe am Ufer Dahmer Kanal 

• Pflanzung Baumreihe entlang Uferpromenade 

• Bau einer Fußgängerbrücke über den Dahmer Kanal  
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2 Ver- und Entsorgung 

Die Ver- und Entsorgung des Plangebietes erfolgt durch die jeweiligen Träger auf der Grundlage 

geltender Rechtsvorschriften. Zwischen Vorhabenträger, der Stadt Malchin und den 

Versorgungsunternehmen werden Erschließungsvereinbarungen getroffen. Im Zuge der 1. 

Öffentlichen Auslegung erfolgende Hinweise der Ver- und Entsorgungsträger werden in die Planung 

und Begründung zur Planung integriert. 

2.1 Trinkwasser 

Trinkwasserleitungen gemäß Leitungsplan. Nach Angaben des Wasserzweckverbandes Malchin 

Stavenhagen können auch weitere Nutzer mit Trinkwasser versorgt werden. Der Anschluss und die 

Anschlussbedingungen werden mit dem Versorgungsträger vereinbart. 

2.2 Löschwasser 

Der Löschwasserbedarf ist gemäß Arbeitsblatt W 405 des deutschen Vereins des Gas- und 

Wasserfaches (DVGW) mit 96 m³/h (1.600 l/min.) über einen Zeitraum von 2 Stunden zu bemessen. 

Nach Angaben des Wasserzweckverbandes Malchin Stavenhagen kann aus der öffentlichen 

Trinkwasseranlage kein Löschwasser bereitgestellt werden, da der Querschnitt der Leitung dafür 

nicht ausreichend ist. Stattdessen soll das Löschwasser aus dem angrenzenden Dahmer Kanal 

entnommen werden. Von der Stadt Malchin ist geplant, die Löschwasserentnahmestelle gemäß den 

technischen Regeln (DIN 1988-600) für eine Achslast von 10 t befestigt und mit einem Saugschacht 

oder einem winterfesten Ansaugstutzen versehen werden. Das in den Fahrzeugen der Feuerwehr 

mitgeführte Löschwasser reicht in der Regel für ca. 15 Minuten. Durch die 

Löschwasserentnahmestelle am Dahmer Kanal ist gewährleistet, dass die Löscharbeiten danach 

fortgesetzt werden können. 

2.3 Schmutzwasser 

Die Schmutzwasserentsorgung erfolgt im Plangebiet über Kleinkläranlagen oder abflusslose Gruben. 

Im Bereich des Pisedeer Dammes (Kreisstraße K 2) ist eine Abwasserdruckrohrleitung vorhanden. Für 

Grundstücke, die an den Pisedeer Damm angrenzen, ist ggf. ein Anschluss an diese Leitung möglich. 

Nach Angaben des Wasserzweckverbandes Malchin Stavenhagen ist aus heutiger Sicht eine zentrale 

schmutzwasserseitige Erschließung der nicht an den Pisedeer Damm angrenzenden Grundstücke 

aufgrund von Unwirtschaftlichkeit nicht geplant. 

2.4 Niederschlagswasser 

Öffentliche Anlagen zur Niederschlagswasserbeseitigung sind nicht vorhanden. Das 

Niederschlagswasser kann in Abhängigkeit von den Bodenverhältnissen entweder auf den 

Grundstücken versickert oder in die offenen Gewässer Dahmer Kanal bzw. Fleetgraben eingeleitet 

werden. Die Einleitung von Niederschlagswasser in ein Oberflächengewässer stellt eine 
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Gewässerbenutzung im Sinne des § 9 Abs. 4 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) dar, die gemäß § 8 Abs. 1 

WHG einer wasserbehördlichen Erlaubnis bedarf. 

2.5 Abfall 

Die ordnungsgemäße grundstücksbezogene Abfallentsorgung für den Plangeltungsbereich ist 

gesichert. Die sicherheitstechnischen Anforderungen an Straßen und Fahrwege für die Sammlung von 

Abfällen werden beachtet. 

2.6 Strom 

Im Plangebiet sind Stromleitungen (0,4-kV-Kabel) der E.DIS AG vorhanden. (siehe Leitungsplan) Die 

Versorgung des Plangeltungsbereiches mit elektrischem Strom kann über die entsprechende 

Erweiterung der Stromverteilungsanlagen durch die E.DIS AG erfolgen. 

2.7 Gas 

Im Plangebiet ist eine Hochdruck-Gasleitung (FGLH 150 Stahl, 16 bar) der E.DIS AG vorhanden; sie 

quert das Plangebiet in West-Ost-Richtung. (siehe Leitungsplan) 

2.8 Telekommunikation 

Im Plangebiet sind Telekommunikationslinien der Deutschen Telekom Technik GmbH vorhanden. Die 

Verlegung neuer Telekommunikationslinien (TK-Linien) und deren Anbindung an vorhandene TK-

Linien können durch die Deutschen Telekom Technik GmbH erfolgen. 
 

 

     Abb. Leitungsplan 
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3 Schutzgebiete und -objekte 

3.1 Schutzgebiete nach Naturschutzrecht 

Im Plangeltungsbereich befinden sich keine Schutzgebiete nach Naturschutzrecht. Schutzgebiete, die 

sich in der Umgebung des Vorhabengebietes befinden, werden in Kapitel 1.5.5 beschrieben 

3.2 Geschützte Landschaftsbestandteile und Naturdenkmale 

Im Plangeltungsbereich existieren keine geschützten Landschaftsbestandteile und Naturdenk- male 

gemäß § 14 NatSchAG M-V. Auch auf unmittelbar angrenzenden Flächen sind keine die- ser 

geschützten Objekte vorhanden. 

3.3 Geschützte Alleen und Baumreihen 

Im Plangeltungsbereich sind keine geschützten Alleen oder Baumreihen gemäß § 19 NatSchAG M-V 

vorhanden. Geschützt ist aber die westlich angrenzend an das Planungsgebiet an der Kreisstraße K 2 

vorhandene Linden-Allee. 

3.4 Geschützte Biotope 

Im Plangeltungsbereich kommen keine geschützten Biotope gemäß § 20 NatSchAG M-V vor. Es sind 

auch keine geschützten Biotope auf unmittelbar angrenzenden Flächen vorhanden. 

 

3.5 Baudenkmale, Bodendenkmale 

Im Plangebiet sind keine Baudenkmale oder Bodendenkmale gemäß Denkmalschutzgesetz M-V 

vorhanden. 

Bei Bauarbeiten können jedoch jederzeit archäologische Funde und Fundstellen entdeckt wer- den. 

Daher gilt: Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt 

werden, ist gemäß § 11 DSchG M-V die zuständige Untere Denkmalschutzbehörde zu benachrichtigen 

und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des 

Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege M-V in unverändertem Zustand zu erhalten. 

Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie 

zufällige Zeugen, die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach 

Zugang der Anzeige. 

3.6 Schutzgebiete in der Umgebung 

Das rund 43.560 ha große Europäische Vogelschutzgebiet DE 2242-401 „Mecklenburgische Schweiz 

und Kummerower See“ grenzt östlich an das Plangebiet an. Bei dem Schutzgebiet handelt es sich um 

ein Großseenbecken mit Niedermoorarealen, Torfstichen, Laub- und Mischwaldzonen, 
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Bruchwäldern, Waldmooren, Seggenriedern sowie größeren und reliefreichen Offenlandbereichen 

mit Söllen, Gehölz- und Heckenstrukturen (www.bfn.de, 29.09.2015). 

In geringer Entfernung zum Plangebiet befindet sich das rund 27.461 ha große Landschafts- 

schutzgebiet (LSG) L 64b „Mecklenburgische Schweiz und Kummerower See“. Es grenzt westlich an 

die Kreisstraße K 2 an. Nördlich des Plangebietes verläuft die Grenze des LSG in einer Entfernung von 

rund 130 m entlang der Grenze der ehemaligen Deponie. 

Wenig entfernt vom Plangebiet ist auch der rund 61.590 ha große Naturpark NP 3 „Mecklen- 

burgische Schweiz und Kummerower See“. Die Grenzen des Naturparks und des LSG sind nördlich 

und westlich des Plangebietes nahezu identisch.  

4 Übergeordnete Planungen 

4.1 Überörtliche Planungen 

Die Bauleitpläne sind gemäß § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung und Landesplanung 

anzupassen. 

Landesraumentwicklungsprogramm und Regionales Raumentwicklungsprogramm 

Das für Malchin gültige Regionale Raumentwicklungsprogramm „Mecklenburgische Seenplatte“ 

(RREP MS) von 2011 weist Malchin als Grundzentrum aus. Damit gehört es zu den Entwick- 

lungsschwerpunkten im ländlichen Raum, die als Räume mit günstiger wirtschaftlicher Basis 

festgelegt werden. Sie sollen in ihrer Leistungskraft gestärkt werden, um auch überörtliche Auf- 

gaben für ihre teilräumlichen Verflechtungsbereiche erfüllen zu können. Gemäß dem Programmsatz 

G 3.2.3 (2) des Landesraumentwicklungsprogramms M-V vom Mai 2005 sollen Grundzentren u. a. als 

überörtlich bedeutsame Wirtschaftsstandorte gestärkt werden und Ar- beitsplätze für die 

Bevölkerung ihres Nahbereichs bereitstellen. 

Große Teile des Gemeindegebietes und auch der Bereich, in dem sich das Plangebiet befindet, sind 

als Tourismusschwerpunktraum ausgewiesen. 

Die in nördlicher und östlicher Richtung an das Plangebiet angrenzenden Gebiete sind als 

„Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege“ gekennzeichnet. Weite Teile dieser Gebiete 

wurden auch als „Vorbehaltsgebiete Landwirtschaft“ eingestuft. 

Die Kreisstraße K 2, die das Plangebiet westlich begrenzt, gehört gemäß RREP MS zum „regional 

bedeutsamen Radroutennetz“. 

Das Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte kommt in seinen 

Stellungnahmen vom 12.04.2016 und 11.07.2017 zu der Feststellung, dass die 4. Änderung des 

Bebauungsplanes Nr. 9 „Koesters Eck“ der Stadt Malchin den Zielen und Grundsätzen der 

Raumordnung und Landesplanung entspricht. 

Gutachtlicher Landschaftsrahmenplan 

http://(www.bfn.de,/
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Die aktuelle Fassung des Gutachtlichen Landschaftsrahmenplanes „Mecklenburgische Seen- platte“ 

(GLRP MS) (LUNG 2011) trifft für das Plangebiet keine Aussagen, da es zum Siedlungsbereich gehört 

Die an das Plangebiet angrenzenden Grünlandflächen sind in der Karte 1 „Analyse der Arten und 

Lebensräume“ des GLRP MS als „stark entwässerte, degradierte Moore“ gekennzeichnet. Diese 

Flächen gehören gemäß Karte 2 „Biotopverbundplanung“ zum „Biotopverbund im weiteren Sinne“ 

(“Europäischer Biotopverbund, Europäisches Vogelschutzgebiet“). 

4.2 Örtliche Planungen 

Angaben zum Flächennutzungsplan der Stadt Malchin wurden bereits im Gliederungspunkt 1.2 

gemacht 

Der Landschaftsplan für Malchin befindet sich gegenwärtig in der Aufstellung. Der gegenwärtige 

Arbeitsstand sieht für das Plangebiet keine Maßnahmen/ Planungen vor. Für die westlich an das 

Plangebiet angrenzende Kreisstraße K 2 schlägt der Landschaftsplan vor, in der vorhandenen lückigen 

Allee Ergänzungspflanzungen mit Laubbäumen durchzuführen. 

5 Allgemeine Hinweise 

Im Zuge der Fortführung der weiteren Planbearbeitung und den öffentlichen Auslegungen erfolgt 

eine fortlaufende Ergänzung und Anpassung des B-Plans und der Begründung. 
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